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Auf einen Blick

Der plattformbasierte Ansatz der Verwal-
tungsdigitalisierung erlebte im Rahmen des
Änderungsprozesses zum Onlinezugangsge-
setzes einen erneuten Aufschwung im Dis-
kurs. Die diesbezüglichen Forderungen ins-
besondere der Wirtschaftsverbände treffen
aber nur auf verhaltenes Echo bei den rele-
vanten Akteuren – denn Realisierung von
echten Plattform-Strukturen innerhalb der
geltenden Rechtsordnung stellt wegen der
grundgesetzlichen Kompetenzverteilung eine
echte Herausforderung dar. Der Diskurs hier-
für wird aber, so unser Eindruck, eher implizit
geführt. Hier setzt unser Beitrag an:

In unserem arbeitsteiligen interdisziplinären
Impulspapier skizziert Inga Karrer die aktuel-
le Debatte zwischen Bundesregierung und
Verbänden. Anschließend legt sie zum Zweck
der Analyse eine Konkretisierung des Platt-
formansatzes vor: eine zentrale, gemeinsame
Infrastruktur, die gewisse Basiskomponen-
ten und Ressourcen für alle Behörden und
Ebenen zur Verfügung stellt. Diese Infra-
struktur dient als Rückgrat der IT-Systeme
der einzelnen Behörden und Institutionen.
Zentrales Element für das Gelingen ist eine
Behörde als Plattform-Eigner. Diese betreut
alle Basiskomponenten und deren Gesamt-
heit als Plattformbasis sowie alle techni-
schen Standards mit Verwaltungs- und Fi-
nanzierungskompetenz.

Die darauf aufbauende verfassungsrechtliche
Analyse von Moritz Ahlers arbeitet heraus,
warum ein solcher Plattformansatz im Rah-
men der derzeitigen Kompetenzordnung im
Grundgesetz nicht realisiert werden kann:

Zwar können Bund und Länder (bei unter-
stelltem einheitlichem politischem Willen)
die erforderlichen technischen Standards so-
wie die Nutzung der erforderlichen Basis-
komponenten bereits jetzt durch freiwillige
Abstimmung und jeweils eigenverantwortli-
che Umsetzung verbindlich festlegen.

Möglich ist dies etwa durch die sogenannte
Simultangesetzgebung. Dabei erlassen Bund
und Länder in Ausübung ihrer jeweiligen Ge-
setzgebungskompetenz inhaltlich identische
Gesetze. Es fehlt allerdings an einer verfas-
sungsrechtlichen Grundlage für die erfor-
derliche zentrale Verwaltung durch eine
Bundes- oder interföderale Behörde. In der
Folge fehlt es auch an der verfassungsrechtli-
chen Grundlage einer zentralen Finanzierung
der Basiskomponenten durch den Bund oder
eine Mischfinanzierung durch Bund und Län-
der.

Durch gezielte Änderungen des Grundgeset-
zes ließen sich die Grundlagen eines Plattfor-
mansatzes für die föderale Verwaltung je-
doch schaffen – und zwar entweder beim
Bund oder bei IT-Planungsrat und FITKO.
Würde dem Bund die Gesetzgebungskompe-
tenz für die verbindliche Festlegung der erfor-
derlichen IT-Standards eingeräumt werden,
dürfte sich die entsprechende Verwaltungs-
kompetenz auf Grundlage des Art. 87 Abs. 3
GG wohl durch Bundesgesetz auf eine Bun-
desbehörde übertragen. In jedem Fall kann
die Verwaltungskompetenz durch Grundge-
setzänderung eingeräumt werden. Wird die
Verwaltungskompetenz beim Bund angesie-
delt, folgt seine Finanzierungskompetenz und
-verantwortung schon aus den allgemeinen
Regeln der Finanzverfassung.

Alternativ könnte die Kompetenz zur verbind-
lichen Festlegung der erforderlichen IT-Stan-
dards auch beim IT-Planungsrat angesiedelt
werden. Hierfür wäre eine gegenständliche
Ausweitung der schon aktuell von Art. 91c
Abs. 2 GG erfassten Standards und Anforde-
rungen ebenso erforderlich wie die Steige-
rung des Grads der Verbindlichkeit. Durch
eine Änderung des Grundgesetzes ließe sich
die Verwaltungskompetenz auch bei einer in-
terföderalen Behörde wie der FITKO verorten.
Bei der Ausweitung der Kompetenzen würde
sich auch der Umfang der aktuellen Grundla-

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html


ge der Mischfinanzierung in Art. 91c Abs. 2, S.
4 GG entsprechend ausweiten und die Finan-
zierung der verbindlichen Basiskomponen-
ten tragen.

Wir möchten mit dem Beitrag dafür plädie-
ren, jenseits des Lösungsdrucks für akute
Herausforderungen erst einmal einen Schritt
zurückzutreten und sich zwei grundsätzliche
Fragen zu stellen:Welche systemische Vision
soll der Digitalisierung der deutschen Ver-
waltung zugrunde liegen? Und welche expli-
ziten Konsequenzen hat diese Vision für die
Rechtsordnung?

Die für einen Plattformansatz notwendige Än-
derung des Grundgesetzes setzt neben einem
starken politischen Willen auf beiden födera-
len Ebenen auch eine Einigung auf das „Wie“
voraus. An dieser Konzeption des „Wie“ soll-
ten, so unser Petitum, neben Verfassungsju-
rist:innen auch Verwaltungspraktiker:innen
und nicht zuletzt (Wirtschafts-/Verwal-
tungs-)Informatiker:innen beteiligt sein. So
interdisziplinär wie das Problem muss auch
die Lösungsfindung sein ‒ denn nur unter
Mitwirkung all dieser Disziplinen kann gutes
Systemdesign gelingen.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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Seit der Veröffentlichung des Referentenent-
wurfs zur Änderung des Onlinezugangsgeset-
zes („OZG 2.0“) reißt die Kritik daran nicht ab.
Der zugrundeliegende Tenor bei vielen stel-
lungnehmenden Institutionen ist, dass die
vorgeschlagenen Änderungen1 nicht den not-
wendigen großen Wurf in der Änderung der
Rahmenbedingungen der Verwaltungsdigita-
lisierung in Deutschland darstellen.

Eine zentrale Forderung der Wirtschaftsver-
bände ist, die Verwaltungsdigitalisierung grö-
ßer zu denken und die rechtlichen Grundla-
gen für ein föderales Plattform-Ökosystem zu
schaffen.2

Gemeint ist hiermit das Schaffen einer zen-
tralen, gemeinsamen Infrastruktur aus einem
Guss, die gewisse Basiskomponenten und
Ressourcen für alle Behörden und Ebenen zur
Verfügung stellt. Diese Infrastruktur dient als
Rückgrat der IT-Systeme der einzelnen Be-
hörden und Institutionen und kann unter Ein-
haltung der für die Plattform geltenden Spiel-
regeln von allen Behörden, aber auch von der
freien Wirtschaft in digitalen Services „ver-
baut“ werden.3 Hiervon erhoffen sich die
Wirtschaftsverbände große Effizienz- und In-
novationssprünge.

Auch in der gemeinsamen Stellungnahme der
Länder klingt die Sehnsucht nach einemMehr
an Plattform(komponenten) an, auch wenn
sie nicht vollends artikuliert wird, bspw. in
der Forderung nach einer „einheitlichen
Deutschland ID“ oder dem formulierten
Wunsch nach besserer Abstimmung bei der
Formulierung von Fachstandards zur leich-
teren Etablierung von Schnittstellen.4 Der Ge-
danke von „Government as a plattform“ ist
nicht neu, sondern wurde 2011 von O’Reilly5

erstmals formuliert. Zuletzt hatten aus wirt-
schaftsinformatischer Sicht bspw. Kuhn et al6

ein Rahmenwerk für die Beschreibungen ei-
nes Plattformansatzes im öffentlichen Sektor
in Deutschland vorgelegt. In den letzten 15
Jahren ist Plattformökonomie ganz allgemein
das zentrale Erbringungsmodell für Dienst-
leistungen im digitalen Raum geworden.7 An-
dere Länder haben damit bereits gute Erfah-
rungen für die ebenen- und sektorenüber-
greifende Erbringung von Verwaltungsleis-
tungen gemacht, bspw. Großbritannien und
Italien.8

In der Verbändeanhörung des Bundesminis-
teriums für Inneres undHeimat zumOZG-Än-
derungsgesetz am 01.03.2023 wurde der
Wunsch der Verbände nach einem ähnlichen
Vorgehen in Deutschland debattiert. Das BMI
bewertete hier ein Plattform-Vorgehen als
sachlich adäquat. Jedoch habe der Bund nur
die Gesetzgebungskompetenz für den „über-
greifende[m] informationstechnische[n] Zu-
gang zu den Verwaltungsleistungen“ (Art. 91 c
Absatz 5 GG). Unter diesem Begriff sei auf-
grund der zeitlichen Parallelität sowie diskur-
siven Verquickung der Grundgesetzänderung
mit der OZG-Gesetzgebung im Jahre 2017
ausschließlich die Herstellung des und der
Anschluss an den Portalverbund zu verste-
hen. Eine stärkere und allgemeinere Platt-
form-Strukturierung, insbesondere eine Fest-
legung einer ebenübergreifend verbindlichen
Basiskomponenten für digitale Verwaltungs-

1BMI: Referentenentwurf OZG-ÄndG, 20.01.23
2 Stellungnahmen BDI, DIHK; gemeinsame Stellungnahme der Verbände
2022
3Formulierungen aus: Kuhn, Peter 2022: „Die föderale IT-Infrastruktur und
das OZG 2.0 – how to make it work“
4Gemeinsames Positionspapier der Länder, 2023

5 O’Reilly, T.: Government as a Platform. Innovations: Technology, Gover-
nance, Globalization. 6, 13–40 (2011).

7Zum Einstieg und zur Übersicht: de Reuver, M., Sørensen, C., & Basole, R. C.
(2018). The Digital Platform: A Research Agenda. Journal of Information
Technology, 33(2), 124–135.

6Kuhn, Peter; Dallner, Simon; Buchinger, Matthias; and Balta, Dian, "Towards
“Government as a Platform”: An analysis framework for public sector infra-
structure" (2022). Wirtschaftsinformatik 2022 Proceedings. 4.

8Siehe für Großbritannien für die Vision: https://gds.blog.gov.uk/2015/03/29/
government-as-a-platform-the-next-phase-of-digital-transformation/ und
für den Status: https://gds.blog.gov.uk/2022/12/20/government-digital-ser-
vice-updates-on-our-2021-2024-strategy/ sowie für Italien für die Vision:
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/new-operating-
system-country-technological-competence-plans-11b50a750ea7 und den
Status: AGID: Dreijahresplan für Informationstechnologie in der öffentlichen
Verwaltung 2022-24

1 Einleitung

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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https://piazza-konferenz.de/2022/10/05/die-foderale-it-infrastruktur-und-das-ozg-2-0/
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https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/s41265-016-0033-3
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://gds.blog.gov.uk/2015/03/29/government-as-a-platform-the-next-phase-of-digital-transformation/
https://gds.blog.gov.uk/2015/03/29/government-as-a-platform-the-next-phase-of-digital-transformation/
https://gds.blog.gov.uk/2022/12/20/government-digital-service-updates-on-our-2021-2024-strategy/
https://gds.blog.gov.uk/2022/12/20/government-digital-service-updates-on-our-2021-2024-strategy/
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/new-operating-system-country-technological-competence-plans-11b50a750ea7
https://medium.com/team-per-la-trasformazione-digitale/new-operating-system-country-technological-competence-plans-11b50a750ea7
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leistungen, sei dem Bundesgesetzgeber des-
halb nicht möglich.9

Das so aufgespannte Spannungsfeld zwischen
Wunsch und Möglichkeit bietet Anlass, sich
mit den föderalen Verhältnissen einmal in-
tensiv zu beschäftigen.

Wir möchten mit diesem Beitrag die verfas-
sungsrechtlichen Fragestellungen einer platt-
formbasierten Verwaltungsdigitalisierung ei-
ner breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich
machen und einen konstruktiven Beitrag zu
der Debatte leisten, indem wir versuchen, die
Frage zu beantworten: Was könnte wie getan
werden, um eine Plattform-Digitalisierung,
wie wir sie aus anderen Lebensbereichen
kennen, und wie sie in anderen Ländern auch
für die Verwaltung erfolgreich praktiziert
wird, auch für die öffentliche Hand in
Deutschland zu ermöglichen?

Dazu gehen wir wie folgt vor:

Zunächst beleuchtet Moritz Ahlers die verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen einer mögli-
chen Realisierung des Plattformansatzes (2.).
Im Anschluss daran skizziert Inga Karrer die
Plattform-Architektur für die föderale Verwal-
tung (3.) und Moritz Ahlers stellt dar, inwie-
weit dieser in der gegeben verfassungsrechtli-
chen Kompetenzordnung rechtlich umsetz-
bar ist (4.). Nach der Zusammenfassung und
Diskussion (5) schließen beide Autorinnen
den Beitragmit einem gemeinsamen Fazit (6.)

Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Per-
fektion und Vollständigkeit. Es wird sicherlich
nicht das bestmögliche, umfassend ausgeklü-
gelte Plattformdesign vorgeschlagen. Ebenso
ist die rechtliche Analyse nicht erschöpfend,
sondern reißt manche Dinge nur an.

Der Mehrwert des Beitrags – so hoffen wir –
besteht darin, schlaglichtartig die analytische
Verbindung zwischen wirtschaftsinformati-
scher Betrachtung, Verwaltungsdigitalisie-

rungspraxis und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen herzustellen und so eine Grundlage
für die weitere Diskussion zu schaffen. Er soll
Motivation sein, sich dieser Analyse umfas-
send, fachübergreifend und diskursiv zu wid-
men – denn nur unter Mitwirkung all dieser
Disziplinen kann gutes Systemdesign gelin-
gen.

9Abteilungsleitung DV BMI mündlich in der Verbändeanhörung zum OZG-
ÄndG, 01.03.23
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Wesenskern des (verwaltungs-)ebenenüber-
greifenden Plattformansatzes sind unter an-
derem verbindliche einheitliche Standards
sowie verbindliche einheitliche Basiskompo-
nenten. Um die rechtlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten eines Plattformansatzes in
Deutschland umfassend diskutieren zu kön-
nen, ist es hilfreich, sich zunächst die verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen vor Augen zu
führen. Auch, um keine Gestaltungsoptionen
durch eine verfrühte Verengung des Blicks zu
übersehen.

Zu diesem Zweck sollen zunächst die rechtli-
chen Möglichkeiten der Vereinheitlichung im
Föderalismus skizziert und sodann die gegen-
wärtige bundesverfassungsrechtliche Kom-
petenzordnung im Bereich der Verwaltungs-
digitalisierung dargestellt werden.

2.1 Möglichkeiten der rechtlichen
Vereinheitlichung im Föderalismus

Das Grundgesetz schützt den Föderalismus,
also die bundesstaatliche Gliederung des
Bundes in eigenstaatliche Länder, durch die
sogenannte Ewigkeitsgarantie aus Art. 79
Abs. 3 GG in seinem Bestand und begrenzt in-
soweit den Gestaltungsspielraum bei Verfas-
sungsänderungen. Der Bund kann die födera-
le Ordnung zwar umgestalten, muss dabei al-
lerdings die Eigenstaatlichkeit der Länder
und damit auch deren grundlegende Verfas-
sungsautonomie wahren. Eine Umwandlung
des Bundes in einen zentralisierten Staat ist
unter dem Grundgesetz nicht möglich. Bun-
desverfassungsrechtlich lässt sich dies auf die
Formel bringen: „Föderalismus ist verfas-
sungspolitisch (um-)gestaltbar, aber nicht
aufhebbar.“

Die Grundentscheidung für ein föderales Sys-
tem ist zugleich eine Entscheidung für die Er-
möglichung von rechtlicher Ungleichheit zwi-
schen den Ländern: Die Länder können ihre
Kompetenzen unabhängig voneinander aus-

üben und insbesondere auch voneinander ab-
weichende Gesetze erlassen. Wie kann aber
Recht im Bundesstaat vereinheitlicht werden,
ohne die Eigenstaatlichkeit der Länder zu be-
rühren?

2.1.1 Vereinheitlichung durch Kompetenz-
übertragung auf den Bund

Eine erste Möglichkeit der rechtlichen Verein-
heitlichung liegt in einem Bundesstaat – und
so auch in der BRD – darin, die jeweilige Kom-
petenz beim Bund zu verorten bzw. ggf. auf
ihn zu übertragen. Der Bund kann seine Kom-
petenzen für das gesamte Bundesgebiet ein-
heitlich ausüben. Dies gilt für die Gesetzge-
bung wie die Verwaltung. Nach der Kompe-
tenzordnung des GG ist die Übertragung von
Gesetzgebungskompetenzen der Länder auf
den Bund dabei nur durch Verfassungsände-
rung – nicht aber durch Gesetz oder Staats-
vertrag – möglich. Die äußere Grenze für
Kompetenzübertragungen auf die Bund bildet
dabei die o.g. Ewigkeitsgarantie aus Art. 79
Abs. 3 GG. Dies gilt grundsätzlich auch für
Verwaltungskompetenzen, z.B. den Vollzug
von Gesetzen. Auf Gebieten, auf denen dem
Bund die Gesetzgebungskompetenz zusteht,
kann dem Bund gemäß Art. 87 Abs. 3 GG al-
lerdings ausnahmsweise die Verwaltungs-
kompetenz durch Bundesgesetz eingeräumt
werden.

2.1.2 Vereinheitlichung durch Bund-Länder-
Zusammenarbeit

Die Vereinheitlichung von Gesetzgebung und
Verwaltung ist im Bereich der Länderkompe-
tenzen jedoch auch ohne Kompetenzübertra-
gung auf den Bundmöglich. Sie wird in vielen
Bereichen erfolgreich praktiziert. Das GG
überlässt es den Ländern ohne Weiteres, ihre
Gesetzgebung und Verwaltung untereinander,
aber auch im Verhältnis zum Bund, freiwillig
anzugleichen. Für die Gesetzgebung hat sich
hierfür der Begriff der Simultangesetzgebung

2 Verfassungsrechtliche Grundlagen

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html


4

eingebürgert. Als Beispiel werden zumeist
das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
des Bundes und die freiwillig daran angepass-
ten VwVfG der Länder bemüht. Ebenso ist es
den Ländernmöglich, ihre Verwaltungspraxis
aufeinander abzustimmen. Angelehnt an den
Begriff der Simultangesetzgebung könnte
man also von „Simultanverwaltung“ spre-
chen.

2.2 Aktuelle verfassungsrechtliche
Kompetenzordnung im Bereich der
Verwaltungsdigitalisierung

2.2.1 Beschränkte Kompetenzen des Bundes

Der Bund verfügt imBereich der Verwaltungs-
digitalisierung nur über beschränkte Kompe-
tenzen der Gesetzgebung, Verwaltung und Fi-
nanzierung.

2.2.1.1 Beschränkte Gesetzgebungskompe-
tenzen des Bundes

Das Grundgesetz enthält seit 2017 mit Art.
91c Abs. 5 GG zwar eine besondere Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes für den Bereich
der Verwaltungsdigitalisierung („OZG-Ge-
setzgebungskompetenz“). Danach wird der
übergreifende informationstechnische Zu-
gang zu Verwaltungsleistungen von Bund und
Ländern durch Bundesgesetz mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Bundesgesetz
geregelt. Der darin enthaltene Regelungsauf-
trag des Bundes beschränkt sich aber, wie
vomBMI dargelegt, auf die Regelung des über-
greifenden informationstechnischen Zu-
gangs zu Verwaltungsleistungen des Bundes
und der Länder. Auch wenn Einzelheiten der
Auslegung umstritten sein mögen, kann die
Vorschrift angesichts ihres Wortlauts und ih-
rer Entstehungsgeschichte nicht so verstan-
den werden, dass sie dem Bund auch die um-
fassende Regelung der ebenenübergreifen-
den Volldigitalisierung ermöglicht. Aufgrund
der Beschränkung auf den übergreifenden in-
formationstechnischen Zugang kann der
Bundesgesetzgeber auf Grundlage von Art.
91c Abs. 5 GG keine Vorgaben zur Verwal-

tungsdigitalisierung machen, die keinen Be-
zug zum Online-Zugang aufweisen. Ange-
sichts der Entstehungsgeschichte lassen sich
unter den Zugang Regelungen zum Portalver-
bund wie z.B. technische Kommunikations-
standards für die Kommunikation der ver-
bundenen IT-Systeme oder für die Anbindung
von Verwaltungsverfahren fassen. Die ver-
bindliche Vorgabe weitergehender ebenen-
übergreifender Standards oder der Nutzung
von Basiskomponenten lässt sich jedoch
nicht auf Art. 91c Abs. 5 GG stützen. Daneben
enthält auch Art. 91c Abs. 4 S. 2 GG eine Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes. Danach
regelt der Bundesgesetzgeber mit Zustim-
mung des Bundesrates dasNähere der Errich-
tung und des Betriebes des nach Art. 91c Abs.
4 S. 1 GG durch den Bund zu errichtende Ver-
bindungsnetzes zur Verbindung der IT-Netze
des Bundes und der Länder. Nach hier vertre-
tener Ansicht lässt sich jedenfalls für den
Plattformansatz wesentliche verbindliche
Vorgabe der Nutzung von Basiskomponenten
mangels Bezuges zum Verbindungsnetz hier-
auf nicht stützen.

Im Übrigen ergeben sich die Regelungsmög-
lichkeiten des Bundesgesetzgebers aus den
allgemein für die Verwaltungsorganisation
bestehenden Gesetzgebungskompetenzen.
Auch diese ermöglichen dem Bundesgesetz-
geber jedoch nur beschränkte Regelungen der
Verwaltungsdigitalisierung. So kann der Bun-
desgesetzgeber kraft Natur der Sache Festle-
gungen für die digitale Bundesverwaltung
vornehmen; für die gesetzesvollziehende Ver-
waltung durch den Bund kommt dies zudem
in Art. 86 S. 2 GG zumAusdruck. Zudem kann
der Bundesgesetzgeber nach Maßgabe der
Art. 84 Abs. 1 und Art. 85 Abs. 1 GG weiterge-
hende Regelungen der Volldigitalisierung im
Bereich des Vollzugs von Bundesgesetzen
durch die Länder vornehmen. Nach beiden
Vorschriften kann der Bundesgesetzgeber Re-
gelungen für die „Errichtung der Behörden“
treffen. Vollziehen die Länder die Bundesge-
setze gemäß Art. 84 GG als eigene Angelegen-
heit, können sie von etwaigen bundesgesetzli-
chen Regelungen gemäß Art. 84 Abs. 1 S. 2 GG

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_86.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_84.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_85.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_84.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_84.html
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abweichen. Vollziehen sie die Bundesgesetze
gemäß Art. 85 GG im Auftrag des Bundes, ist
eine Abweichungsmöglichkeit nicht vorgese-
hen. Für die übrige Verwaltung der Länder,
insbesondere den Bereich des Vollzugs von
Landesgesetzen, fehlt dem Bundesgesetzge-
ber eine solche Kompetenz.

2.2.1.2 Beschränkte Verwaltungskompetenzen
des Bundes

Der Bund hat eine besondere Verwaltungs-
kompetenz für das gemäß Art. 91c Abs. 4 S. 1
GG durch ihn zu errichtende Verbindungs-
netz zur Verbindung der IT-Netze des Bundes
und der Länder.

Für den digitalen Verwaltungsvollzug enthält
das GG indes keine besonderen Regelungen.
Die Kompetenzverteilung folgt daher den all-
gemeinen Regeln. Danach liegt die Verwal-
tungskompetenz (insbesondere die Kompe-
tenz zumVollzug von Gesetzen) grundsätzlich
bei den Ländern und nur ausnahmsweise
beimBund. Die ergibt sich für den Vollzug von
Bundesgesetzen aus den Art. 83 ff. GG und all-
gemein aus Art. 30 GG. Soweit die Verwal-
tungskompetenz ausnahmsweise beim Bund
liegt wie z.B. der Auswärtige Dienst oder die
Bundessteuerverwaltung (s. Art 87 Abs. 1 GG)
kann die Bundesregierung auf Grundlage ih-
rer Organisationshoheit im Rahmen der Ge-
setze auch die Volldigitalisierung vorgeben (s.
für den Vollzug von Bundesgesetzen Art. 86 S.
2 GG). Gemäß der Generalklausel des Art. 87
Abs. 3 GG kann dem Bund die Verwaltungs-
kompetenz zwar ausnahmsweise auch durch
Gesetz eingeräumt werden. Dies gilt aller-
dings nur für Gebiete, auf denen der Bund die
Gesetzgebungskompetenz hat (siehe insbe-
sondere Art. 73 Abs. 1, Art 74 Abs. 1 GG).

2.2.1.3 Beschränkte Finanzierungskompeten-
zen des Bundes

Für den Plattformansatz ist schließlich auch
die Frage der Finanzierung relevant – gerade
im Hinblick auf die Basiskomponenten.

Das Grundgesetz kennt im Bereich der Ver-
waltungsdigitalisierung auch keine umfas-
sende Finanzierungs-Kompetenz des Bundes.
Entsprechend folgen die Finanzierungs-Kom-
petenz und -verantwortung des Bundes den
allgemeinen Regelungen der Finanzverfas-
sung aus Art. 104a ff. GG. Danach tragen Bund
und Länder ihre Ausgaben grundsätzlich ge-
sondert (Art. 104 a Abs. 1 GG). Entsprechend
hat der Bund z.B. die Finanzierungskompe-
tenz für die Errichtung und den Betrieb des
Verbindungsnetzes aus Art. 91c Abs. 4 GG.
Gemäß dem grundsätzlichen Verbot der
Mischfinanzierung können Bund und Länder
ihre Aufgaben nur insoweit gemeinsam finan-
zieren, wie das Grundgesetz dies explizit er-
möglicht.

2.2.2 Kompetenzen zur Bund-Länder-Zusam-
menarbeit im IT-Bereich

Im Folgenden werden die Kompetenzen der
Bund-Länder-Zusammenarbeit im Bereich
der Verwaltungsdigitalisierung skizziert.

2.2.2.1 Besondere Grundlage für die Festle-
gung von Interoperabilitäts-Standards und -Si-
cherheitsanforderungen

Art 91c Abs. 2 S. 1 GG enthält eine besondere
Grundlage für die Festlegung von Interopera-
bilitäts-Standards und Sicherheitsanforde-
rungen. Sie bildet die wesentliche Grundlage
für den IT-Staatsvertrag zwischen Bund und
Ländern. Danach können Bund und Länder
auf Grund von Vereinbarungen “die für die
Kommunikation zwischen ihren informati-
onstechnischen Systemen notwendigen Stan-
dards und Sicherheitsanforderungen” festle-
gen. Sie sind hierzu allerdings nicht verpflich-
tet. Wie bei Art. 91c Abs. 5 GG gilt auch hier,
dass die Kompetenz unabhängig von ihrer
Auslegung im Einzelnen, nach ihrem Wort-
laut und ihrer Entstehungsgeschichte eindeu-
tig keine umfassende Verwaltungsdigitalisie-
rungs-Kompetenz darstellt. Nach Art 91c Abs.
2 S. 2 können Bund und Länder für einzelne
nach Inhalt und Ausmaß bestimmte Aufgaben
vorsehen, dass nähere Regelungen bei Zu-

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_85.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_83.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_86.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_86.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_73.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_74.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_104a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_104.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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stimmung einer zu bestimmenden qualifizie-
renden Mehrheit für Bund und Länder in
Kraft treten. Wollen sich Mitglieder der unter-
legenen Minderheit den beschlossenen Rege-
lungen entziehen, bleibt ihnen nur die nach
Art. 91c Abs. 2 S. 3 Hs. 3 GG stets mögliche
Kündigung der gesamten Vereinbarung. Da-
durch erhalten die Regelungen einen gewis-
sen Grad an Verbindlichkeit.

2.2.2.2 Allgemeine Regelung zur Bund-Länder-
Zusammenarbeit im IT-Bereich

Im Übrigen können Bund und Länder nach
der allgemeinen Regelung der Bund-Länder-
Zusammenarbeit im IT-Bereich des Art. 91c
Abs. 1 GG bei der Planung, Errichtung und
dem Betrieb der für ihre Aufgabenerfüllung
benötigten informationstechnischen Systeme
zusammenwirken. Insoweit greift das grund-
sätzliche Verbot der Mischverwaltung also
nicht. Art. 91c Abs. 1 GG enthält anders als
Art. 91c Abs. 2 GG keine Vorkehrung für die
rechtliche Verbindlichkeit der Zusammenar-
beit. Entscheidungen einer qualifizierten
Mehrheit haben also für die unterlegene Min-
derheit keinen verbindlichen Charakter. Jen-
seits des Art. 91c Abs. 2 GG beruht die Umset-
zung der gefassten Beschlüsse in Bund und
Ländern verfassungsrechtlich damit ungein-
geschränkt auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.

2.2.2.3 Möglichkeiten der Mischfinanzierung
im IT-Bereich

Art. 91c Abs. 2 S. 4 GG ermöglicht für die frei-
willige Zusammenarbeit im Sinne des Art. 91c
Abs. 2 GG ausnahmsweise eine Mischfinan-
zierung. Auch hierbei handelt es sich jedoch
nicht um eine umfassende Kompetenz der
Mischfinanzierung für den Bereich der Ver-
waltungsdigitalisierung. Der systematische
Zusammenhang ergibt vielmehr, dass sich die
Kompetenz zur Mischfinanzierung auf die be-
grenzten Gemeinschaftsaufgaben aus Art. 91
Abs. 2 S. 1, 2 GG beschränkt. Jenseits des Art.
91c Abs. 2 GG unterliegt die Bund-Länder-Zu-
sammenarbeit damit den allgemeinen Rege-
lungen des Finanzverfassungsrechts und da-

mit insbesondere dem grundsätzlichen Ver-
bot der Mischfinanzierung. D.h. Bund und
Länder müssen ihre Aufgabenwahrnehmung
grundsätzlich selbst finanzieren. Inwieweit
die Finanzverfassung eine Mischfinanzierung
zwischen Bund und Ländern im Einzelnen
ausnahmsweise zulässt, kann im Rahmen
dieser skizzenhaften Ausführungen nicht
beantwortet werden.

2.2.2.4 Insbesondere: Angleichung durch Si-
multangesetzgebung

Auch ohne besondere verfassungsrechtliche
Grundlage können Bund und Länder ihre E-
Government-Gesetze bzw. Digitalgesetze im
Wege der Simultangesetzgebung angleichen.
Mit Blick auf den Plattformansatz kommt dies
etwa für die Vorgabe verbindlicher Standards
jenseits des Portalverbundes oder der ver-
bindlichen Nutzung der Basiskomponenten
in Betracht. Da Bund und Länder dabei ihre
Gesetzgebungskompetenz ausüben, ist das
grundsätzliche Verbot der Mischverwaltung
insoweit nicht berührt. Praktisch betrachtet
ist die Simultangesetzgebung in der Regel Er-
gebnis politischer Abstimmungen derselben
Gremien, die auch die Angleichung der Ver-
waltungspraxis abstimmen könnten. Deshalb
lässt sich die Simultangesetzgebung auch als
eine Form der Bund-Länder-Zusammenar-
beit fassen. Anders als bei der Mischverwal-
tung ist hierfür keine ausdrückliche verfas-
sungsrechtliche Grundlage erforderlich.

Eine vereinfachte Darstellung der Verteilung
der Gesetzgebungskompetenzen im Bereich
der Verwaltungsdigitalisierung findet sich auf
Seite 7.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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Abbildung 1: Verfassungsrechtliche Gesetzgebungsgrundlagen der Verwaltungsdigitalisierung
(erstellt von Moritz Ahlers am 27. April 2023)
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3 Eine Skizze einer Plattform-Architektur
für die föderale Verwaltung

Um die rechtlichen Anforderungen eines ebe-
nenübergreifenden Plattformansatzes in der
Verwaltungsdigitalisierung zu ermitteln,
braucht es eine konkrete Vorstellung von Auf-
bau und Governance einer solchen Plattform.
Diesen leitet Inga Karrer im Folgenden an-
hand des Plattform-Frameworks von Kuhn et
al. 2022 ab. Das Framework enthält eine Reihe

von zu bestimmenden zentralen Elementen,
Rollen, Prinzipen und Governance-Struktu-
ren: Ein Plattformansatz, der den Forderun-
gen der Wirtschaftsverbände Rechnung tra-
gen würde, könnte etwa wie folgt ausgestaltet
sein:

Abbildung 2: Analytisches Framework für den Plattformcharakter öffentlicher Infrastrukturen, Kuhn et
al 2022 S.5

Elemente und Rollen Theorie-abgeleitete Prinzipien Management und Governance

Plattformelemente

Was ist der Kern, die boundary
resources, das Ökosystem der
Plattform?

Zum Beispiel ist der App Store
der Kern und die Apps das Öko-
system der Google Play-Platt-
form.

Plattformrollen

Wer sind die Eigner, die Kom-
plementoren, die Nutzer der
Plattform?

Zum Beispiel ist Google der
Plattform-Eigner und App-Ent-
wickler die Komplementoren des
GooglePlay Store.

Offenheit

Wie offen ist die Plattform ge-
staltet?

Zum Beispiel müssen Entwickler
akkreditiert werden, aber grund-
sätzlich kann jeder Apps entwi-
ckeln.

Beteiligung

Wie wird Beteiligung auf der
Plattform ermöglicht?

Zum Beispiel speisen Kommen-
tare und Bewertungen Feedback
von den Nutzern zu den Ent-
wicklern.

Dezentrale Koordination

Wie werden die Akteure ohne
zentrale Steuerungsinstanz ko-
ordiniert?

Zum Beispiel durch Angebote
und Nachfrage.

Unterstützung und Orchestrie-
rung

Wie unterstützt und orchestriert
der Plattform-Eigner Ko-Kreati-
on auf der Plattform?

Zum Beispiel bietet Google Tuto-
rials und andere Ressourcen für
Entwickler.

Werkzeuge bereitstellen

Welche Werkzeuge stellt die
Plattform bereit?

Zum Beispiel SDKs und Refe-
renzimpelementierungen.

Asset-Management

Wie werden die Assets der
Plattform gemanagt?

Zum Beispiel durch Foren.

https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
https://aisel.aisnet.org/wi2022/e_government/e_government/4/
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3.1 Plattformelemente

• (Finanzierte, d.h. für die Komplementäre
kostenfrei nutzbare) Basiskomponenten
für die Verwendung in undmit Applikatio-
nen der einzelnen Verwaltung (Konten,
Payment, Formular-Erstellungs-Software,
das National Once Only Technical System
zur Nutzung von Registerdaten in digita-
len Verwaltungsleistungen, offene bzw.
White Label-Portale…)

• Standard-Vorgaben für die Applikationen
(Transport- und Fach-Datenstandards,
Standard-APIs, Designvorgaben…)

• Sicherheitsanforderungen für die Nut-
zung der Basiskomponenten und der
Plattform insgesamt

• Ein Marktplatz zur Bewerbung, Bewer-
tung und mittelfristig zum Bezug der
plattformkonformen Applikationen

3.2 Plattformrollen

• Eigner:Die Plattform sollte einen einzigen
Eigner haben. Nur dann kann eine strin-
gente Weiterentwicklung und Pflege ge-
währleistet werden. Der Eigner braucht
die Eigenschaft, dass er über die Weite-
rentwicklung der Plattform und ihrer
Komponenten selbst entscheiden kann.
Er braucht dafür also Verwaltungskompe-
tenz und Budget.

• Komplementoren: Alle Parteien, die in
ihren Apps die Plattformkomponenten
verwenden müssen (alle Behörden, d.h.
Bund, Länder, Kommunen, Selbstverwal-
tung der Wirtschaft etc.) und solche, die
sie nutzen wollen, um den Behörden An-
wendungen zu verkaufen (Softwareent-
wickler auf dem freien Markt) sind Platt-
form-Komplementoren. Sie bieten auf Ba-
sis der Plattform ihre digitalen Produkte
an.10

3.3 Plattformprinzip „Offenheit“

Jeder Akteur (Behörden, bereits beauftragte
Dienstleister, freie Wirtschaft) sollte Zugang
zur Plattform haben, wenn er/sie die Sicher-
heitsanforderung für dieNutzung der Kompo-
nenten erfüllen kann. Die Prüfung der Erfül-
lung dieser Anforderung liegt beim Plattform-
Eigner.

3.4 Plattformprinzip „Beteiligung“

Neben einer Feedbackfunktion für die be-
hördlichen Nutzer (bspw. auf dem Marktplatz
zu implementieren) sollte unbedingt auch
eine Feedback-Funktion von den Endnutzern
für die Gesamt-User-Experience (mit der
dann dieNutzung einer App in der Implemen-
tierung bei einer spezifischen Behörde be-
wertet wird ) vorgesehen werden. So wird die
Nutzer:innenfreundlichkeit vollumfänglich
sichtbar.

3.5 Plattformprinzip „Dezentrale Ko-
ordination“

Die Behörden sind jeweils im Rahmen ihrer
jeweiligen Verwaltungskompetenz selbst für
die digitale Erbringung ihrer Verwaltungs-
leistungen zuständig. Hierfür nutzen sie ent-
weder bereits auf der Plattform angebotene
Apps (anderer Behörden oder von frei agie-
renden Softwareunternehmen) oder lassen
neue Apps entwickeln und im Marktplatz der
Plattform einstellen.

3.6 Governance und Management der
Plattform

Der Eigner stellt eine Entwicklungsumge-
bung („Software Development Kit“) sowie um-
fangreiche Dokumentation zur Plattform kon-
tinuierlich frei zur Verfügung. Zusätzlich gibt
es klare, umfassende Kommunikation zu ge-
planten Änderungen an der Plattform, um al-
len Beteiligten Erwartungssicherheit zu ge-
ben.

10Ein klassisches Beispiel sind Drittanbieter von Apps im AppStore auf der
mobilen Plattform iOS oder Play Store für die Plattform Android
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3.7 Zusammenfassung der benötigten
Trägerstruktur für den Plattforman-
satz

Für die Realisierung des oben beschriebenen
Plattformansatzes bedarf es im Kern eines
Plattform-Eigners, der die einzelnen Elemen-
te umsetzt.

Es bedarf also einerBehörde, die als Produkt-
manager alle Basiskomponenten und deren
Gesamtheit als Plattformbasis sowie alle
technischen Standards mit Budget und Ent-
scheidungsverantwortung managt. Hierzu
braucht sie den Auftrag und das entspre-
chende (mehrjährige, flexibel zu verwenden-
de) Budget.

Der Plattformansatz kommt zum Tragen,
wenn alle Behörden am Plattformansatz voll-
umfänglich teilnehmen dürfen und dies auch
tun – entweder aufgrund einer überzeugen-
den (insbesondere finanziellen) Anreizstruk-
tur oder aufgrund einer rechtlichen Ver-
pflichtung zur Nutzung.11 Diese wird im Fol-
genden jeweils bei der Analyse der Gesetzge-
bungskompetenz mitbedacht.

Hieraus ergibt sich ein Gesamtbild, das auf
Seite 11 schematisch dargestellt ist.

11Dabei müssten nicht alle Komponenten der Plattform verpflichtend sein.
Manche könnten auch nur als optionale Ressource zur Verfügung gestellt
werden.



11

BK
Paym

ent

Register1

Basiskom
ponente(n)

Authentifizierung

O
ffene

Daten
1

BK
Transport

Basiskom
ponente(n)Q

uery
(bspw

.N
O
OTS)

Freizugängliche
Ressourcen,Inform

ationen
und

H
ilfestellungen

zurEntw
icklung

digitalerVerw
altungslösungen

Ö
ffentliche

Schnittstellen
(APIs)aufBasis

offenerund
einfach

zugänglicherStandards

BK
Analytics

DigitalerService
1

BK
ProcessEngine

Basiskom
ponente

Form
ularm

anaher

DigitalerService
2

DigitalerService
3

DigitalerService
4

BK
…

Eigenentw
icklung

einer
Bundesbehörde

Kom
m

erzielle
Lösung,für

Endkunden
(Bürgeroder

Unternehm
en),w

ird
w

egen
guterUseability

gekauft,übergibtperAPI
an

andereDienste.

Standard-Anw
endung

die
in

9
von

16
Bundesländern

füreine
Leistung

benutztw
ird,

initialals
EFA-Projekt

begonnen.

Ausschließlich
aus

kostenfreien
Basiskom

ponenten
bestehende

W
ebpräsenz

einerkleinen
Kom

m
une

…
istdie

Basis
verschiedensterdigitaler
Services

verschiedenster
Akteure.

Die
interföderalnutzbare

Plattform
des

zentralen
Plattform

eigners…

…
und

erm
öglichtdie

Anbindung
dezentraler
Datentöpfe

Register2
O
ffene

Daten
2

Register3

Basiskom
ponenteM

arktplatz

Legende
bspw

.verpflichtende
Basiskom

ponenten
bspw

.optionale
Basiskom

ponenten
Zugang

zurPlattform

Abbildung
3:Abstraktion

einerinterföderalen
Digitalisierungsplattform

,aufbauend
aufFITKO

(2019):Skizzierung
einerföderalen

Entw
icklungs-

und
Integrationsplattform

.Präsentation
im

BM
W
K
am

14.11.2019,F.14ff



12

Inwieweit lassen sich die wesentlichen Be-
standteile eines solchen Plattformansatzes im
gegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen
rechtlich umsetzen und welche Anpassungen
des verfassungsrechtlichen Rahmens sind ge-
gebenenfalls erforderlich? Betrachtet werden
dazu:

• die Kompetenz zur verbindlichen Festle-
gung gemeinsamer Standards,

• die Kompetenz zur Finanzierung der not-
wendigen Basiskomponenten sowie

• die Möglichkeit zur Bündelung der Ver-
waltungskompetenz.

Die folgenden Ausführungen implizieren kei-
ne politische Stellungnahme. Vielmehr unter-
stellen sie einen entsprechenden einheitli-
chen politischenWillen in Bund und Ländern.

4.1 Verbindliche Festlegung von IT-
Standards

4.1.1 Aktuell: Freiwillige Abstimmung und ei-
genverantwortliche Umsetzung durch Simul-
tangesetzgebung

Die verbindliche Festlegung einheitlicher IT-
Standards für die gesamte Verwaltung in
Bund und Ländern (einschließlich der mittel-
baren Landesverwaltung) ist aktuell nur
durch freiwillige Abstimmung und eigenver-
antwortliche Umsetzung durch Bund und
Länder möglich. Die OZG-Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Art. 91c Abs. 5 GG
bietet keine Grundlage für die umfassende
Standardsetzung, weil sie sich auf die Rege-
lung des Zugangs zu Verwaltungsleistungen
beschränkt. Art. 91c Abs. 2 GG bezieht sich
gegenständlich nur auf notwendige Interope-
rabilitäts- und Sicherheitsstandards und er-
möglicht zudem nur ein gewissen Grad an

Verbindlichkeit, ohne letztlich vom Prinzip
der eigenverantwortlichen Kooperation von
Bund und Ländern abzuweichen. OhneWeite-
res können sich Bund und Länder bereits jetzt
auf umfassende Standards einigen und im
Wege der Simultangesetzgebung auch für die
mittelbare Staatsverwaltung verbindlich vor-
geben. Gleiches gilt für die verbindliche Nut-
zung einheitlicher Basiskomponenten.

4.1.2 Denkbare Verfassungsänderungen:
Kompetenzübertragung auf Bund oder IT-
Planungsrat

Verfassungsrechtlich denkbar ist zum einen
die Schaffung einer Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes für die ebenenübergreifende
verbindliche Festlegung von IT-Standards,
z.B. durch eine Ausweitung des Art. 91c Abs. 5
GG. Die radikalste Variante läge darin, dem
Bund entsprechende Kompetenzen ohne Zu-
stimmungserfordernis der Länder einzuräu-
men. Denkbar wäre die Schaffung einer Ge-
setzgebungsgrundlage, die den Erlass eines
entsprechenden Einspruchsgesetzes ermög-
licht. Eine Mehrheit der Länder könnte also
über den Bundesrat Einspruch gegen das Ge-
setz erheben. Möchte man den Ländern einen
höheren Grad an Mitwirkung ermöglichen,
könnte man das Gesetz als Zustimmungsge-
setz ausgestalten. Der Bundesrat müsste ei-
nem solchen Gesetz also aktiv zustimmen.

Zum anderen ließe sich auch Art. 91c Abs. 2
GG entsprechend ändern, um den Umfang
und die Verbindlichkeit der entsprechenden
Beschlüsse des IT-Planungsrates zu stärken.
Bei dieser Gelegenheit könnte man auch den
Grad der Verbindlichkeit seiner Beschlüsse
auch allgemein erhöhen.

4 Verfassungsrechtliche Umsetzbarkeit
des beschriebenen Plattformansatzes

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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4.2 Zentrale Verwaltungskompetenz
für die Plattforminfrastruktur

4.2.1 Aktuell: Keine zentrale Verwaltungs-
kompetenz für Plattforminfrastruktur

Nach der bisherigen Kompetenzordnung be-
ruht die Zusammenarbeit zwischen Bund und
Ländern auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Die Verwaltungen des Bundes und der Länder
begegnen sich bildlich gesprochen „auf Au-
genhöhe“. Auch wenn Art. 91c Abs. 2 GG eine
gewisse Verbindlichkeit bei der gemeinsamen
Festlegung von Interoperabilitäts-Standards
und Sicherheitsanforderungen ermöglicht,
bleibt auch insoweit die Letztverantwortlich-
keit der Umsetzung jeweils beim Bund und
den Ländern. Dem entspricht auf der Ebene
der behördlichen Zuständigkeit, dass weder
eine Bundesbehörde noch eine interföderale
Behörde wie die FITKO die Verwaltungskom-
petenz für die Plattforminfrastrukturen hat.

4.2.2 Denkbare Verfassungsänderungen

Zum einen könnte – parallel zur Schaffung
entsprechender Kompetenzen zur Standard-
setzung durch den Bund oder den IT-Pla-
nungsrat – eine besondere verfassungsrecht-
liche Grundlage für die Verwaltung der Platt-
forminfrastruktur geschaffen werden. Rege-
lungsvorbild könnte hier Art. 91c Abs. 4 GG
sein, der dem Bund für die Errichtung und
den Betrieb die Gesetzgebungs- und Verwal-
tungskompetenz einräumt und damit auch
die Finanzierungsverantwortung zuweist. Die
Verwaltungskompetenz könnte sowohl dem
Bund oder auch einer interföderalen Behörde
wie der FITKO eingeräumt werden. Sofern
dem Bund eine entsprechende Gesetzge-
bungskompetenz geschaffen wird, könnte
dem Bund die Verwaltungskompetenz gemäß
Art. 87 Abs. 3 GG auch durch Bundesgesetz
eingeräumt werden.

4.3 Einheitliche Finanzierung der not-
wendigen Basiskomponenten

4.3.1 Aktuell: Zentrale Finanzierung und
Mischfinanzierung wohl zweifelhaft

Bislang sieht das Grundgesetz keine besonde-
re Kompetenz des Bundes zur zentralen Fi-
nanzierung der für einen Plattformansatz
notwendigen Basiskomponenten für sämtli-
che Verwaltungsebenen vor. Die allgemeinen
Regelungen der Finanzverfassung lassen eine
zentrale Finanzierung durch den Bund wohl
auch nicht zu, da die Bereitstellung der für ei-
nen ebenenübergreifenden Plattformansatz
notwendigen Basiskomponenten aktuell kei-
ne Aufgabe des Bundes ist. Die Möglichkeit
der Mischfinanzierung, die Art. 91c Abs. 2 S. 4
GG eröffnet, dürfte dies auch nicht erfassen.

4.3.2 Denkbare Verfassungsänderungen

Sofern dem Bund die Aufgabe der Verwaltung
der Basiskomponenten eingeräumt wird, sei
es unmittelbar durch eine entsprechende
Grundgesetzänderung oder – infolge einer
hierfür notwendigen Schaffung einer entspre-
chenden Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des – auf Grundlage des Art. 87 Abs. 3 GG
durch Bundesgesetz, würde die Finanzie-
rungskompetenz und -verantwortung schon
aus den allgemeinen Regelungen der Finanz-
verfassung folgen. Alternativ könnte der ver-
fassungsändernde Gesetzgeber auch eine be-
sondere Grundlage für eine zentrale Finan-
zierung und Bereitstellung der erforderlichen
Basiskomponenten durch den Bund oder eine
Mischfinanzierung durch Bund und Länder
schaffen

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
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Insgesamt stellt sich also die Realisierbarkeit der zentralen Plattformprämissen in den verschie-
denen Szenarien wie folgt dar:

5 Zusammenfassung und Diskussion
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
der oben spezifizierte Plattformansatz im
Rahmen der aktuellen grundgesetzlichen
Kompetenzordnung nicht realisiert werden
kann.

Zwar können Bund und Länder (bei unter-
stelltem einheitlichem politischem Willen)
die erforderlichen technischen Standards so-
wie die Nutzung der erforderlichen Basis-
komponenten bereits jetzt durch freiwillige
Abstimmung und jeweils eigenverantwortli-
che Umsetzung im Wege der Simultangesetz-
gebung verbindlich festlegen. Für die erfor-
derliche zentrale Verwaltung durch eine
Bundes- oder föderale Behörde fehlt aller-
dings eine verfassungsrechtlichen Grundla-
ge. In der Folge fehlt es auch an der verfas-
sungsrechtlichen Grundlage einer zentralen
Finanzierung der Basiskomponenten durch
den Bund oder eine Mischfinanzierung durch
Bund und Länder.

Durch gezielte Änderungen des Grundgeset-
zes ließen sich die Grundlagen eines Plattfor-
mansatzes für die föderale Verwaltung jedoch
schaffen. Würde dem Bund die Gesetzge-
bungskompetenz für die verbindliche Festle-
gung der erforderlichen IT-Standards einge-
räumt werden, dürfte sich die entsprechende
Verwaltungskompetenz auf Grundlage des
Art. 87 Abs. 3 GG wohl durch Bundesgesetz
auf eine Bundesbehörde übertragen lassen.
Jedenfalls kann die Verwaltungskompetenz
durch Grundgesetzänderung eingeräumt
werden. Wird die Verwaltungskompetenz
beim Bund angesiedelt, folgt seine Finanzie-
rungskompetenz und -verantwortung schon
aus den allgemeinen Regeln der Finanzver-
fassung.

Alternativ könnte die Kompetenz zur verbind-
lichen Festlegung der erforderlichen IT-Stan-
dards auch beim IT-Planungsrat angesiedelt
werden. Hierfür wäre eine gegenständliche
Ausweitung der schon aktuell von Art. 91c
Abs. 2 GG erfassten Standards und Anforde-
rungen ebenso erforderlich wie die Steige-
rung des Grades der Verbindlichkeit. Durch

Grundgesetzänderung ließe sich die Verwal-
tungskompetenz auch bei einer interfödera-
len Behörde wie der FITKO verorten. Bei der
Ausweitung der Kompetenzen würde sich
auch der Umfang der aktuellen Grundlage der
Mischfinanzierung in Art. 91c Abs. 2 S. 4 GG
entsprechend ausweiten und die Finanzie-
rung der verbindlichen Basiskomponenten
tragen.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_91c.html
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Mit Blick auf den Anlass der Überlegungen
muss man konstatieren, dass die Forderun-
gen an den Bund, er möge eine Plattform
schaffen, rechtlich nicht erfüllbar ist. Auch
sonst bietet das Grundgesetz derzeit keine
Umsetzungsmöglichkeit für den beschriebe-
nen Plattformansatz gibt.

Wäre ein Plattformansatz dieser oder ähnli-
cher Natur gemeinsamer Wille von Bund und
Ländern, müssten sie dafür zunächst das
Grundgesetz ändern.

Das BMI hat in der Verbändeanhörung am 1.
März 2023 angekündigt, dass es ein „politi-
sches Begleitpapier“ zum OZG-Änderungsge-
setz („OZG 2.0“) geben soll. Dieses soll die
Zielvorstellungen zur Verwaltungsdigitalisie-
rung darlegen. Hier wird sicher im Detail zu
lesen sein, wie mit den bestehenden, grund-
gesetzlich begrenzten Steuerungsinstrumen-
ten, die föderale Verwaltungsdigitalisierung
vorangetrieben werden soll.

Wirmöchtenmit dem Beitrag aber dafür plä-
dieren, jenseits des Lösungsdrucks für akute
Herausforderungen erst einmal einen Schritt
zurückzutreten und sich zwei grundsätzliche
Fragen zu stellen:Welche systemische Vision
soll der Verwaltungsdigitalisierung in
Deutschland zugrunde liegen? Und welche
expliziten Konsequenzen hat diese Vision für
die Rechtsordnung?

Falls die politische Willensbildung auf bei-
den Ebenen zu einer klaren Entscheidung für
den Plattformansatz führen würde, wäre die-
ser, so das Ergebnis unserer gemeinsamen
Überlegungen, durch gezielte Anpassungen
des verfassungsrechtlichen Kompetenzgefü-
ges umsetzbar, ohne die föderale Struktur
des GG als solche anzutasten.

Neben der guten rechtlichen Implementie-
rung müsste aber bei der Konzeption auch
die Sachgerechtigkeit des Plattform-Designs

sichergestellt werden – hierfür sind die Per-
spektiven von Verwaltungspraktiker:innen
und nicht zuletzt (Wirtschafts-/Verwal-
tungs-)Informatiker:innen unerlässlich. So
interdisziplinär wie das Problem muss auch
die Lösungsfindung sein - denn nur dann
kann gutes Systemdesign gelingen.

6 Fazit
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